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Ihe Be Das ubsidiarıtätsprinzip der

1er 10808  - anblättern ‚konnten, dieSchattender blutigé‚n Verfolgung fallen,
der Grundton,auf den das Leben: i Karmel VO Compiegne gestixnmt WAarT,
ist Glaube, Tapferkeit un: Treue, Jnicht selten Schalk und UÜbermut. Es
fehlt nıcht dem 95  l\‘ der gelstigen Weite und Freiheit, das für franzö-
sische Art kennzeichnend ist und sich gut mıiıt stählerner Festigkeit un:
relie16ösem Heroismus vertragt Bruno teilt den Text C11165 Liedes mıt das
z der Martyrinnen der Gonciergerie verfailst haben soll Es I1st S1e-
geslied das die Marseillaise erinnert Es ist SaANZ und Sar durchweht VO!  a}

der Vorfreude auf das Martyrıum Wenn authentisch IST (und ernste
Gründe sprechen dafür), dannıst Bewels,mehr,z  16 diesen Jung-
frauen die Gnade ber das zıtternde, schwache Herz und SC 111C Angst SC-
sıegt und ZU  b rückhaltlosen Hinopferung befähigt hat Am Mai 1906
hat S16 Papst Pius selig gesprochen. Ihr Fest wird Juli gefeiert.

Das Subsidiarıtätsprinzip ı der Kirche‘!
WILHELM S}

Das SUBSIDIARITÄTSPRINZIP SICH

Dienstwert und Eigenwert der Gemeinschaft
Die Gemeininschaft ıst für den Menschen- da, nicht der Mensch für die (GSemein-
haft Diesen Grundsatz hat die christliche Soziallehre STETS vertretenSS

gibt sıch doch direkt dem absoluten Wert des Menschen der als mıiıt
Geist un Freiheit begabtes Wesen, als Person, unmittelbar VOL Gott steht
und 1Ur (SOft sSCeC1INEC Erfüllung findet. Damit ıst aber auch die (Gemeinschaft
auf den Menschen bezogen un ihre dienende Funktion ihm gegenüber
deutig bestimmt

Für 110e weiterführende phılosophisch-theologısche Begründung der folgenden Aus-
führungen sıehe VO Verfasser: De PTINC1LDIO subsıdılarıtatıs 1UIe ® Periodica
de moralı lıturgıca, LVI (1957) S— 05 Ebenso: Vom Sınn des Subsıidiarıtäts-
gESETZES, ÖrıJentierung, (195%) 16—79

2 „„Le ‚Civıtas. propter A  9 non propter ceiıyıtatem“ est herıtage
antıquede le tradition catholique et fut FCDTI15 dans l’enseignement des Papes Leon ALILL,
Pıe A, Pıe AÄL, NO.  b de anlere occasıonelle, I[N1a1ls termes explicites, forts et precıs.“”
Pıus AU..Radıobotschaft den Kongreß der katholischen Ärzte ı Haag, 11 September
1956, AAS XXXXVIII (19506) 679
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Subsidiar NZ1IP der Kırch

Das heißt natürlich nicht, die meinschaft habe keinen ihr CISCHECN Wert
Selbstverständlich umschließt die gesellschaftliche Ganzheıit, die (GGemein-
schaft, alle ihre GClieder als Personen, un: ZWar mıt all ihrer personalen
VWertfülle, W1C sS1C diese UL als Glieder der Gemeinschaft erlangen Die (Ge-
meinschaft als Ganzheit bedeutet deshalb gegenüber der unverbundenen
Personengesamtheit z qualitativ CUC Wertfülle und damıt CeLNEeN Kigen-
wert. So 1st Da der Staat, als die ZULC Freiheit der Lebensentfaltung verbun-
eNe Gemeinschaft der Bürger, nıcht LE formal verstandenen
Rechtsschutz gebildetes Ganze, sondern die Kinheit der Bürger ı der FKFülle
der menschlichen Werte (Kultur, Ziviılisation, Wirtschaft uUSW )s auf eTrTeEN
Verwirklichung sich die den einzelnen personale Freiheit der Le-
bensentfaltung erstreckt.

ber der KEigenwert der Gemeinschaft at I den die Gemeinschaft bilden-
den Personen Träger Das Innenverhältnis der (GGemeinschaft den
Gliedern ist das des Dıienstes der Gesamtheit der Glieder als Personen Die
(Gemeinschaft 1st darauf hingeordnet, ihnen dienen, auf da{fßs S1'C durch ihre
EISUNLC Tätigkeit ı C1NCeIN menschenwürdigen Leben ihr personales Tiel
reichen können.

Diesen Dienst e1istet die Gemeinschaft, indem 5 1 C dem gesellschaftlichen
eben als solchem SC111C aulßere Ordnung, a1s80 Organisatıon gibt, hne
die nıcht bestehen könnte; vollzieht sich doch alles menschliche Lebenals
geIStLS-körperliches Leben ı Raum und e1t und damit geschichtlicher
Entwicklung 1lle sozialen Beziehungen gehen ihrer Natur gemäfs darauf
Aaus menschliche Werte schaffen und vermitteln gerade das aber 151

ohne die entsprechende Ordnung, 3180 VOL allem der Familie und des Staa-
tes, nicht möglich. Ja, entwickeltes soziales Leben wird auch och andere
(GGemeinschaften bilden, die, jJeweils unfier bestimmter Rücksicht, das soziale
Leben als solches ordnen. Zu CI1LD sind 1er VOL allem innerhalb des taa-
tes die (5emeinden un die Berufsstände, sS() WIC ber den Staat hinaus die
V ölkergemeinschait.

In a1l diesen (Gemeinschaften organisatorischer Art geht. CS die Ord-
UL des soz1ialen Lebens als solchen un bestimmten Rücksicht,
die Ordnung der allen CIMNELIN  CIM Gesellschaftlichkeit als solcher. Dem-
ach ıst JeHC Ordnung auch Allen SC ANECLNSALLLCS Gut, das Gemeingut der
Gemeinwohl Das Gemeinwohl ist 3180 organisatorischer Art; dynamisch
betrachtet besteht den jeweils ler und Jetz schaffenden und be-
tätigenden Einrichtungen, die das gesellschaftliche Leben ermöglichen und
erleichtern Das emeinwohl als notwendig geordnetes sozlales Da
ben 1ST deshalb sowohl die höchste Norm gesellschaftlichen Liebens, W1€6

qauch die Autorıität fordert, die für Verwirklichung SOTSCH hat

In SCLILECLT Radioansprache Weihnachten 1949 umschriıeb Pıus ALl das Gemeinwohl:
‚„Jene ußeren Bedingungen, dıe für dıe Gesamtheit der Bürger erforderlich sınd, damıt
S1IC ıhre Anlagen un Aufgaben, ihr materielles, intellektuelles und relıg1öses Leben
rechter W eıseentwickeln können. AAS XXV (1945)



SA R ra
Dami SCHON haftgesagt, daß di

denen Personen als deren GliederS1C  h dem (Ganzen und amıiıt dem
ohl als der für denBestand des(Sanzen notwendigen Ordnung i ethisch
verpflichtender We  156e und unterzuordnen haben Aber diese Eıin- und
Unterordnung hat ihr Ma{fß 1568 Gliedsein, sSoweınt die Vielen Teile des
(GGanzen sind 1Iso insofern ihre äaußere Tätigkeit und ihre außeren Güter g_
tordertsind, das (s+>emeinwohl verwirklichen. Die Verbundenheit der
Vielen gesellschaftlichen Ganzheit macht Aaus den Menschen nicht
einfachhin Teile Ganzen; ist ja doch alle gesellschaftliche Verbunden-
heit die Verbundenheit VO.  ; Personen, die als solche 1176 Ganzheit
bilden und alle gesellschaftliche Tätigkeit IsSt wesentlich darauf hingeord-
net dem eigenpersönlichen Leben der Menschen dienen

INN und Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips
D  1e8SeEN Dienstcharakter der (Jemeinschaft für die Personengesamtheit un-

terstreicht das Subsidiaritätsprinzip Soweit CS das VO.  an der (GSemeinschaft
ermöglichende Kigenleben ihrer Glieder als Personen bezeichnet enthält
einfach die Aussage V'OIL der metaphysischen Struktur der Gemeinschaft und
damit uch der Gesellschaftst tigkeit dieser Struktur ach ıst die (Gemein-
schaft für den Menschen als Person wesentlich ‚subsidiär““ und deshalb
auf diese subsidiäre Funktion uch beschränkt Tatsächlich wird das Sub-
sıdiarıtätsprinzip meıst lesem allgemeinen Sınn verstanden. Im eıgent-
lichen Sinn jedoch ıst das Subsidiaritätsprinzip das Zuständigkeitsprinzip
der Gemeinschaften untereinander. Als solches hat der KEnzyklika Qua-
dragesimo Anno Pius X41 S ausdrückliche Formuherung gelunden

Iso weil jede Gesellschaftstätigkeit wesentlich subsidiärer Natur 1St, weil
der personale Charakter aller Gesellschaftstätigkeit wahren ist, deshalb
haben auch innerhalb der umfassenderen Gemeinschaft, etwa des Staates, die
CEHNSECETrCHN Gemeinschaften twa die Familien und die Gemeinden, das Recht
auf Kıgenleben. Was diese CHNSCICNH (Fsemeinschaften ‚eisten können, SC-
hört nıcht die Zuständigkeit der umfassenderen Gemeinschaft inermın Je
äher nämlhlich dem Menschen die Gemeinschaft steht mehr bewahrt

*4 „Ursprung und wesentliches 1e1 des gesellschaftlichen Lebens ıst die Erhaltung, die
Entwicklung un Vervollkommnung der menschlichen Person, indem iıhr hılft, dıe Nor-
IN  — und die W erte der Relıgiıon un der Kultur rechter W eıise verwirklhichen.“‘
Ebd

„  1e€ dasjen1ige, wWwWas der Einzelmensch aAUSs EISENET Inıtiative und mıiıt SC1INEN CISCHECNKräften eısten kann, ihm nıcht e Tzogen werden un der Gesellschaftstätigkeit ZUSCW16E-
SeCMN werden darf, verstößt dıe Gerechtigkeıit, das, was die kleineren und —-

tergeordneten Gemeinwesen elısten und ZU nde führen können, tfür dıe weitere
und übergeordnete Gemeinschaft Anspruch nehmen; zugleich ıst überaus nach-
teılıg un verwiırrt die ILGesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ıst }
ihrem Wesen und Begriff nach subsıdıär; S16 soll die Glieder des Sozlalkörpers untier-
stützen; darf &1 © ber nıemals zerschlagen der aufsaugen. 66 AAS XXILL (1931) 203Diese
Übersetzung ıst die der vatıkanıschen Ausgabe, die War nıcht ı eigentlichenSınn offi-
zıellen, ber doch i twa authentischen Charakter besıtzt.
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rakter als itigk
personalen Beziehungen begründet:ıst Je weıter entfernt dieGemeinschaft

dem Menschen 1st, mehr „„veräußerlichen‘‘“die gesellschaftlichen Be-
ziehungen und Tätigkeiten WCHILSCI ist hr personaler Charakter g_
wahrt Je näher dem Menschen Gemeinschaft steht unmittelbarer
und direkter Lragt das Gemeinwohl personalen Vervollkommnung der
Glieder bei JC ferner die Gemeinschaft dem Menschen ist mehr 1stTt
der Einflufß auf die personale Vollkommenheit mittelbar und indirekt. Da
aber alle menschlichen Werte auf die personale Vervollkommnung des Men-
schen hingeordnet sind, bestimmt die Ürdnung der menschlichen Werte

ihrer Bezogenheit auf die Person uch die Zuständigkeit der (G(Gememn-
schaften untereinander.

Das Sub‚sidiaritätsprinzip als Zuständigkeitsprinzip der meinschaften
ll deshalb 116 reiche Gliederung des gesellschaftlichen Lebens Wenn sich
der einzelne ohne Vermittlung anderer Gemeinschaften unmittelbar dem
Staat gegenüber siıeht kann aum ausbleiben, dafß dieser bald überhaupt
das personale Kigenleben der Menschen nicht mehr achtet und totalitären
CGharakter annımm Ein reich gegliedertes gesellschaftliches eben dage-
- wahrt dem menschlichen Leben naturgemäf SC1LNEN personalen Charak-
ter und dem Staat die Möglichkeit, sich wirksamer den Aufgaben

widmen, die eisten kann Die 1 den letzten Jahrhunderten VT -

jorengegangene reiche Gliederung des gesellschaftlichen Lebens wieder her-
rzustellen darın sah Pius X Hauptmittel der notwendigen Erneue-
runs des gesellschaftlichen ebens Gerade mIt Bezug auft 165e KErneuerung
fand der Enzyklika Quadragesimo Anno das Subsidiaritätsprinzip SCLN€

ausdrückliche Formulierung.®
Dieses Prinzip will 1so die das Kigenleben der Glieder, bzw er

C  > Gemeinschaften, notwendige Hilfe sichern DHiese auf die Erfüllung
der GLiedschaftsfunktion der einzelnen der Gemeinschaft die S16 selbst-
verständlich besitzen bzw der CEHNSCFCHN Gemeinschaften der umfassen-
eTEN Gemeinschaft beziehen scheint uns SCH den eigentlichen Sinn des
Subsidiaritätsprinzıps verstoßen, insofern gerade die Hiınordnung des

gesellschaftlichen Lebens qauf die personale Vollendung des Menschen unter-

streicht. Deshalb bezieht sich das Subsidiaritätsprinzip uch nıicht NUur auf
die Ordnung des praktischen Vollzugs, sondern, und ZWAarTr erster Linie,
auf die Wesens und Zielordnung des Menschen |1DS bezieht sich also nıicht
I1UFr auf die Verwirklichung deskonkreten Gemeinwohls, konkreten Staat
etwa, damit die Autorität ihre Grenzen nicht überschreite; vielmehr ist
die dem Menschen wesentliche Sozialnatur selbst auf die Personvollendung

6  6 Ebd 202, 2053
7 .„Non seulement dans Vordre de I’action presente, iMNals dans celu: de la1na-

ht  c“ Pius XIl (1956) 679
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alsihr Ziel hingeordnet. In diesem Sinnbeziehtsıch alsodasSubsidiaritäts-
PFINZIDauf die Ziel- un Wesensordnungder menschlichen Gesellschaft-
ichkeit. _

IJIiE KIRCHE ALS BERN  LICHE UN ME  HE (JEMEINSCHAFT

Der institutionelle Charakter des übernatürlichen Lebens der Kırche

Gerade 10701 1er 4aUus kann eigentlich niıcht zweifelhaft SC} obh das Suh-
sidiarıtätsprinzıp auch ] der Kirche anzuwenden sSCc1 denn der gesellschaft-
liche Charakter der Kirche braucht ja ohl 1eTr nıcht Ta bewiesen
werden ber der der Kirche CISCHC Charakter als übernatürliche (zemein-
schaft äfßt diese Frage doch stellen Um s 10 beantworten, bedarf die Na-
LUr des kirchlichen Gemeinschaftslebens CINIS'CL klärender iınwelse

Die Kirche 1st der sozliale Leib Christi ıst Christusgemeinschaft Ist CS

doch der gleiche Geist der Heilige Geist der Christus, das Haupt éler Kirche,
uın als Christi Geist (Röm Gal die Gläubigen, die Glieder der
Kirche. beseelt und belebt. Der Heilige Geist 1st die Kraft, die dem Leihb
Christi das Leben gibt un erhält. Er wirkt ı der Kirche äahnlich dem FA
bensprinzıp Urganismus, ähnlich der Seele ı Leib 50 ıst der Heilige
Geist die Jebendige Kraft, die die Kirche als Leib Christi das ‚eben
Christi, ihres Hauptes, einströmen 1ä1t

Dieses übernatürliche Leben den Menschen Z erhalten ist die Aufgabe
der Kirche, ihr Zweck; a180 Gott gegenüber die Keier des übernatürlichen
Kultes: den Menschen gegenüber heißt das ihnen das übernatürliche eben
vermitteln und seiINer Vollendung beitragen ‚Ja insofern dieses ber-
natürliche Leben sich unbegrenzt vielen Kinzelgütern verwirklicht (eucha-
ristisches Opfter, Sakramente, Verkündigung des Wortes (Gottes, Nachfolge
Christi, Liebestätigkeit uSWwWwW. X ıst dieses übernatürliche Gut des Menschen
C116T Ausdehnung der Kirche übergeben. Damiuıit ıst schon O'  esa  ST
da{f: dieses übernatürliche Gut der Kirche institutionell anvertraut ist Das
übernatürliche Leben 1 sich ıst TEL geistiger Natur also 1*C innerlich und
unsichtbar Die Kirche als menschliche Gemeinschaft annn 180 das über-
natürliche Lieben sich nicht erfassen Vielmehr flielßt das Wirken des
Heiligen (Geistes als des Lebensprinz1ps der Kirche die menschliche, 4190
soziale Tätigkeit der Kirche VO 11N6EN CL, die auf diese Weise ihren über-
natürlichen Charakter erhält. S0 ist dieser ber ihre Natur erhobenen
zialen Tätigkeit der Kirche gegeben, übernatürliche Wirkungen hervorzu-
bringen, also Wirléunge-n bezug auf das übernatürliche Leben sich,
Wirkungen, die diese Tätigkeit aus sich, eben als menschliche Tätigkeit
nicht haben könnte. Insofern istdas übernatürliche Gut den Menschen i111 der
Fülle der rechtlichen Institutionen der Kirche gegeben.
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übernatür Leben ist demnach C1MN Wirklichkeit, die als solche
objektiv,eben institutionell, gegeben ist S0 ıst SA die Taufe ıJeENES echts-
instıtut das den Menschen miıt hristus verbindet Die Zugehörigkeit
Christus wird durch den Taufcharakter begründet der dem Menschen ZW :

innerlich und unsichtbar 1S5T ber doch der rechtsgültig vollzogenen Taufe
sichtbar un: rechtlich die Krscheinung trıtt So begründet der Kirche,
als dem sozialen Leib Christi die Kechtspersönlichkeit und amit sich
auch die Gliedschaft (can Ö7) In ähnlicher We  15€ 18t den Amtsträgern 111 der
Kirche C116 entsprechende Gewalt die S16 befähigt, durch eNtSpre-
chende Rechtshandlungegen übernatürliche Wirkungen schaffen bis
übernatürlichen Leben selbst W16 dies in ‘den Sakramenten der FKall ist

Die wertschaffende organisatorische Funktion der kirchlichen Tätigkeit
Damit 1st schon O  esagt das der Kirche institutionell anvertraute ber-

natürliche Gut des Menschen VO  — C1INeESr aufßeren Ordnung, V'O] .1Ner Organi-
sSatıon getragen 1st die als (sanzes das Gemeinwohl der Kirche bildet eben
weil S16 die Ordnung aller sozialen Tätigkeit des Menschen unter der ück-
sicht ihrer Hinordnung aut das übernatürliche eben bildet Die sozlale,
rechtliche Tätigkeit der Kirche als menschlicher Gemeinschaft hat also z
doppelte Funktion S16 hat das übernatürliche Leben des Menschen
BANZEN Ausdehnung A verwirklichen überdies hat S16 die äußere Ordnung

schaffen, der dieses übernatürliche Gut verwirklicht werden kann
50 1st die 1I1L1LE61T' 6 Struktur des kirchlichen Gemeinschaftslebens VO dem

verwirklichenden übernatürlichen Gut des Menschen Sall-
Z.C; Ausdehnung bestimmt da aber die außere Ordnung hierauf hingeord-
net ıst, bestimmt 1LLDNET E Struktur auch die äaußere Ordnung. Ja, die
wertverwirklichende und die organisatorische Tätigkeit der Kirche durch-
dringen einander, dafßs ı der konkreten Tätigkeit die beiden Funktionen
adäquat nıicht voneinander getrennt werden können ist der Spen-
dung der Sakramente auch die Ordnungsfunktion der Kirche wirksam, nıcht
1Ur durch entsprechende W eisungen ordnender Natur sondern auch -
tern als die Kirche gerade die Sakramente den Gläubigen vermitteln mu{fß
und die Gläubigen der Sakramente als Mittel der Erhaltung und Vollendung
des übernatürlichen Lebens bedürten. Ahnlich 1st etwa die Außere Heiligung
der Feiertage ZWAaLr zunächst e1N€6 Sache der aufßeren Ordnung des kirchlichen
Gemeinschaftslebens; 1656 selbhst aber ıst anz auf die Verwirklichung des
übernatürlichen Lebens i den Gläubigen hingeordnet

amıt 1sT der übernatürliche harakter des kirchlichen Gemeinschafts-
lebens aller sozialen rechtlichen Tätigkeit der Kirche gegeben uch das
kirchliche Gemeinwohl hat diesen übernatürlichen Charakter Übernatür-
ich heißt aber die natürlichen Kräfte des Menschen übersteigend Also der

17 Stimmen 160 19 257



Wilhelm Ber„trams
ensch hat aus sich‘ nicht die Fähigkeit, die soziale. rechtliche Tätigkeit der
Kirche als Tätigkeit, die auf übernatürliche Wertverwirklichung geht,
vollziehen. Diese Fähigkeit ImMuUu ıhm „„Von c  oben a1s0 letztlich voO Herrn
selbst, gegeben we;den.

Die Kırche und die Cläubégen als Rechtsträger
Unter dieser Rücksicht ıst die hierarchische Struktur der Kirche die dem

übernatürlichen Charakter der Kirche entsprechende Struktur. Denn der
hierarchische Aufbau der Kirche besagt gerade das „Herabsteigen“ der über-
natürlichen Gewalt V'OIL oben, VoO Herrn, über das sichtbare Haupt der
Kirche, das Papsttum, auf die Bischöfe und alle übrigen Amtsträger der
Kirche. Hierarchischer Aufbau besagt dann gerade ber auch, da{fß den Jeg1-
men Amtsträgern die (Gewalt institutionell, also qls Dauerzustand, SCHC-
ben ist; da{fßs also nicht für jede C.UC Handlung des jeweils ‚„Herab-
steigens‘ der Gewalt VOoO  — ben bedarf. Ja, die alten Autoren stellten ıIn den
hierarchischen Aufbau der Kirche uch die Laien hınem, also die Gläubigen,
die Getauften als solche; und das mıt gutem Recht, weil ihnen doch uch
durch den Taufcharakter die Zugehörigkeit Christus un ZU Kirche
verlierbar gegeben ıst, weil die „Taufweihe‘“ ihnen uch die Gewalt <ibt, VANY|

menschlicher Tätigkeit mıiıt übernatürlich wertschaffendem Charakter,
etwa VAXxR aktiven Mitfeier des eucharistischen Opfers, Nachfolge Christi
us  $

Diese institutionelle Seite Aufbau der Kirche ist 1eT deshalb
Bedeutung, weil sS1€e den Beziehungen der Kirche den Gläubigen, bzw der
höheren Amtsträger zu den niederen, rechtlichen Charakter gibt Weil. die
irche Rechtssubjekt der übernatürlichen Ordnung ist, deshalb hat S16 en
Recht auf die Ein- und Unterordnung der Gläubigen das kirchliche (5@e-
meinschaftsleben. Weil den Gläubigen Rechtspersönlichkeit der übernatür-
lichen Ordnung zukommt, deshalb haben S16 E1n Recht auft ihr persönfidhes,
übernatürliches Kigenleben. Weil die Amtsträger der Kirche uch als
solche Rechtsträger sind, deshalb haben 1E ein Recht auf die ungestörte Aus-
übung iıhres ]  tes W ie demnach das emeinwohl die Eıin- und Unterord-
nun der Gläubigen die Kirche, der CENSECTCH Gemeinschaften die u
fassendere fordert, begrenzt das Gem-einwohl der Kirche uch diese Kıin-
Nn Unterordnung. Die Kirche bildet auch als übernatürliche Gemeinschaft
nicht £1N totaliıtäres Kollektiv, das die Eigenständigkeit und das Kigenleben
SEINET Glieder auslöscht.®

Das Prhzip der Einheit der Kirche, des Christi‚ ıst der Heilige
Die Kırche ,;bietet jenen Halt, hne den Menschen ın e1in totalıtäres Systém wan-

C ıunier voller Achtung seiner mıt Geist und Freiheıt begabten Natur, der Würde und
übernaturLlichen Berufung seiner Person.“®‘ Pıus X11l den Deutschen Katholiıkentag 1956
iın Köln, Die Kirche das Zeichen Gottes ıuntier den Völkern, aderborn 195%€, Bonifacıus-

Druckeréi‚
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Das sidiaritätsprinzip der Kirche

(iéist'äls Géist Christi. Die Gläubigen sınd Glieder Christi, weil sıe dem Hei-
lıgen Geist vereint sind bezug qauf das innere Leben der Kirche sich
stellt sich also die F1{agé‘ nach dem Verhältnis der Glieder zum (Ganzen
diesem Zusammenhang nicht; CNN dieses Leben ıst unsichtbar und als sol-
ches sich VO.  — der Kirche als menschlicher (GGemeinschaft direkt nicht
ertfassen. Die Kirche als menschliche, rechtlich organisierte Gemeinschaft
bildet W1€ jede Gemeinschaft e1inNe Einheit und Ganzheit innerer, intent10-
naler Beziehungen Von Menschen: diese Beziehungen sind 1er auf die Ver-
wirklichung des übernatürlichen (G(Gutes des Menschen ausgerichtet un 1NSO-
fern letztlich VO Heiligen Geist aqals dem Lebensprinzip der Kirche getra-

ber dieses Wirken des Heiligen Geistes hebt die personale Kıgenstän-
digkeit der Glieder nıcht auf ebensowenig W16e Christus der Herr seinem
irdischen Leben einen blofsen Scheinleib hatte, ıst die rechtliche Tätigkeit
der Kirche eC1INn bloßer Schein; sie ist vielmehr echte menschlichie Tätigkeit,
die die Glieder der Kirche und die Amtsträger als Personen eigentlichen
Jrägern hat Damit 1ıst aber zugleich gesagt, daß die Gläubigen INSOWwWeit
Gheder der Kirche als rechtlicher (GGSemeinschaft sind,. als das Gemeinwohl
der‘ Kirche die Ein- und Unterordnung fordert; die Kın- und Unterordnung
ist C1Ne solche der Gläubigen und der Amtsträger als echtéSubj:qktßtll ; Ur

als Rechtssubjekt können S16 Pflichten haben
Der übernatürliche Charakter . des kirchlicehen Gemeinschaftslebens, die

Notwendigkeit, VO oben die Gewalt ıner übernatürlich wirksamen
Tätigkeit erhalten, nımmt dem kirchlichen Gemeinschaftsleben nicht Se1-

rechtlichen Charakter ‚ooch die damıiıt gegebenen Kimenschaften, W1€e6
etwa die Unterscheidung VO  - öffentlichem Recht un prıvatem Recht, 1NSO -
fern das öffentliche echt auf die Verwirklichung des Gemeinwohls der
Kirche hingeordnet ıst, das Privatrecht auf die Verwirklichung des e1gen-
persönlichen übernatürlichen Lebens der Gläubigen. Da die wertverwirk-
ıchende Tätigkeit (in bezug auf die SANZC Ausdehnung des übernatürlichen
Gutes) und die organisatorische Tätigkeit der Kirche einander durchdrin-
SCI, ist die Bindung der Glieder die Kirche ohne Zweifel umfassender, qls
6S die Bindung der Glieder einer natürlichen Gemeinschaft für gewöhn-
ıch SC1INn kann: dadurch ist ber die grundsätzliche G%chiedenhgit der
Kechtssphäre der Kirche V'O|  — der der Glieder als Personen In der übernatür-
lichen UOrdnung nıcht berührt.?

Jede öffentlich-rechtliche Gemeninschait verlangt AUuUS iıhrer metaphysischen Natur
heraus dıe Unterscheidung VOoNn öffentlichem und prıvatem Recht. uch da, diese Un-
terscheidung ausdrücklich nıcht gemacht wird., ist s1€e sachlıch doch gegeben. Dıiese Un-
terscheidung uch sachlich leugnen, müßte logısch ZU einer totalıtarıstıiıschen Auffassung
tühren. So kennt uch das kanonische Recht diese Unterscheidung; dıe Auffassung, da{iß
cdıiese Unterscheidung 1m System des kanonıschen Rechtes keinen Platz habe, ıst deshalb
abzulehnen. Daß das Gesetzbuch des kanonıschen Rechtes nıcht Normen des öffenthlchen
und des prıvaten Rechtes unterscheıdet, hat mıt der grundsätzliıchen Frage nıchts iun.
Sıieche ZU dıeser Unterscheidung dıe Ausführungen des Verfassers im Gregorianum XXV
(1944) XXXVI (1955) 3451
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richtung auf übernatürliche VWerteübernatürlichen Charakter hat, steht
S1C unter 1eseTr Rücksicht unter dem Wesensgesetz des übernatürlichen Le-
bens menschliche Tätigkeit aus S1C.  h übernatürliche Wirkungen nicht
haben, sondern il 1Insowelt, als ihr VON obengegeben wurde. Damit
selbstverständlich die Anwendung formaler Prinzipien auf die organisato-
rische Tätigkeit der Kirche nicht ausgeschlossen; soll 1Ur unterstrichen
werden, sich diese Anwendung entsprechend den W esensgesetzen
übernatürlichen Lebens vollziehen mu{fß S0 bedeutet die Leitungsgewalt der
Kirche nicht einfachhin organisatorische Gewalt S16 geht vielmehr erster
Linie auft die Betätigung des übernatürlichen Lebens durch die Gläubigen;
weil sS1C aut diese Betätigung geht arum 1sST S16 auch organisatorische Gewalt

DDıie ÄUSWIRKUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS
DER RECHTSORDNUNG DER KIRCHE

Die wertverwirklichende Tätigkeit der Kirche

Damit sind die Faktoren gegeben, die möglıch machien die Krage ach
der Anwenduneg des Subsidiaritätsprinzips der Kirche beantworten

Das übernatürliche Gut des Menschen (in >] Ausdehnung‘)
verwirklichen 1st den natürlichen Kräften des Menschen nicht gegeben An-
derseits ıst das übernatürliche Leben für den Menschen notwendig, damit

personales übernatürliches Ziel erreicht nsofern das Subsidiaritäts-
PI‘IIIZIP fordert da{fß das Ungenügen des Menschen, Zael erreichen,
VO. der Gemeinschaft ausgeglichen werde, indem POS1IELV JN
Hilfe eistet die den enschen ermöglicht ihr Ziel erreichen, eistet
die Kirche durch ihre Kxistenz und ihre Tätigkeit JELLC Hilfe urch die Ver-
kündigung des Wortes (GGottes durch ihre Bereitschaft die Taufe SPCIL-
den 1Sst allen die Gelegenheit gegeben, die übernatürliche Ordnung auf-
S CIOILLLILNOEL werden. In der Kirche haben dann die Gläubigen echt
auf die ZUm übernatürlichen Leben notwendigen gelstılchen Güter (can

‚ 682).
nsotfern das Subsidiaritätsprinzip - negatıv die sozıale Tätigkeit aut

JENLC Tätigkeit beschränkt die die einzelnen, bzw die CNSCTN (FJemein-
schaften sich e1isten nıicht imstande sind ist zwischen der wertver-
wirklichenden Funktion und der organisatorischen Funktion der kirchlichen
Tätigkeit unterscheiden Soweit sich arum handelt übernatürliche
VWerte schaffen kommt das Subsidiaritätsprinzip nicht Frage ennn
die wertschaffende Tätigkeit des Menschen also die SANZC kultur- und Z1

lisationsschaffende Tätigkeit als solche 1ı1st selbstverständlich 1mMMMer e -
Sbhmm VO  - der atur der schaffenden (Güter hat fg wissenschaft-
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solche chts mıt ATıltat
INZI tun, sondern folgtden dieser Tätigkeit Gesetzen.Zum

Wesen des übernatürlichen Gutes des Menschen genöTt, dafß VO  j obeng_
geben werden mufß, wenigstens der Fähigkeit nach, verwirklichen. SO -
WEIT also übernatürliches Gut für die Gläubigen notwendig 1st 1st Aazu
die Tätigkeit erforderlich die die entsprechende Gewalt haben SC
hört Feier der Liturgie und ZUT Spendung der kramente für gewöhn-
ıch der Priester Ja, auch die. organisatorische Tätigkeit der Kirche 1sT nıcht
ausschließlich 116 Sache der äußeren Ordnung; LIININCLr geht uch  T
übernatürliche Werte Soweit das der Fall ıst handelt sıch wertschaf-
fende. Tätigkeit auftf die als solche sich das Subsidiaritätsprinzip nicht De-
zicht

Die organisatorische T’ätigkeit der Kirche
Das Subsidiaritätsprinzip bezieht sich auf die organisatorische Seite des

gesellschaftlichen Liebens Das übernatürliche Ziel aller kirchlichen Tätig-
e1it bedeutet Nnun nıicht dafß das Subsidiaritätsprinzip überhaupt der
Kirche nıcht anwendbar SC1 'enn 1st als solches ormales Prinzip die
inhaltliche Seite organisatorischer Tätigkeit wird durch die Natur der kon-
reten Gemeinschaft durch ihre 1NNere Struktur bestimmt In diesem Sinn
ist das Subsidiarıtätsprinzip iındifferent bezug auf die inhaltliche Seite
der organisatorischen Tätigkeit Soweit also die kirchliche Tätigkeit
satorischer Natur IST, Ist das Subsidiarıtätsprinzip anwendbar.

Es ist sich uch anzuwenden, da Ccs der Natur organisatorischer
zialer Tätigkeit begründet ist Die soz1iale Tätigkeit der Kirche hat aber W1€6

alle soziale Tätigkeit auch CLDCIL vollen Sinn organisatorischen Charakter:
ist doch das übernatürliche Leben der Kirche institutionell anvertraut, und
wird doch das übernatürliche Gut ı SCINETr Ausdehnung VO  - ADCr

Ordnung organisatorischer Art getragen.
Da Nun alle Tätigkeit der Kirche zugleich übernatürlichen und organısato-

rischen Charakter besitzt der übernatürliche Charakter ber nıicht ı allen
Sphären dies kirchlichen Lebens VO! gleicher ‚„Intensität‘ ist ergibt siıch
‚Je ‚INTENSIVEr C1IiNer Sphäre kirchlicher Tätigkeit der übernatürliche
Charakter 1ıst das Subsidiaritätsprinzip anzuwenden
WECNLSCIC „„INTENSIV jedoch der übernatürliche Charakter 1st und JC mehr
siıch Tätigkeit organisatorischer Art handelt mehr 1ST das
sidiarıtätsprinzip anzuwenden

Die DVerwaltung der materiellen G(üter der Kırche

ıst die Verwaltung der materiellen Güter der Kirche CLorganisato-
rische Tätigkeit, die selbstverständlich auch dem übernatürlichen Leben der
Kirche dienen hat aber hier geht sich SanNz außere Dinge Des-
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halb ist FA die Frage «der Diözesan- oder Pfarrkirchensteuer S Frage,be
CDPCN Beantwortung VO Subsidiaritätsprinzip nicht abgesehen werden kann:;:
mıiıt anderen W orten, zunächst ist die Pfarrkirchensteuer der Vorhand.
Selbstverständlich ist damit gegeben, da{fß die besser gestellte Pfarrei auch
mehr Aufwendungen für ihre Kıirche, für den Gottesdienst für die übrigen
Aufgaben pfarrlicher machen kann als andere CL Uniformierung des
kirchlichen Lebens ist keineswegs wünschen Für alle Aufgaben seelsorg-
liıcher un: karitativer bedarf der materiellen Güter Ist aber die
zelne Pfarrei Hhinanziell vollständig abhängig und das 1ST S 1C praktisch bei
der Diözesankirchensteuer lähmt 165 die persönliche Initiative eben-
sosehr, W 16 die Ausschaltung er privaten Initiative i Wirtschaftslieben die-

1Ur schädigen kann Die KErfahrung spricht auch ı der Kirche i dieser
Beziehung 5 deutliche Sprache. Selbstverständlich besteht C116 eigent -
Liche Pflicht solidarischer Hilfeleistung ]IX Pfarreien gegenüber, die selbst
nıcht über genügend Mittel verfügen WI1IC auch die CMELNSAI Aufgaben
der Diözese VO  — allen Pfarreien entsprechender W e  156e mıtzutragen SIN
ber diese Pflichten lassen sich doch ;ohl auch ohne zentrale Kirchensteuer
erfüllen.

Ahnlich ISTt den relig1ösen Genossenschaften S1C.  h das einzelne Haus
Rechtssubjekt also auch Kigentümer der mater:ellen Güter, die besitzt
der erwirbht. |DS ist durchaus nıcht wünschenswert. da{fß twa alle materijellen
Güter C1INeT religiösen Genossenschaft ı Kigentum der Ordensprovinz der
Sar der Genossenschaft stehen und die einzelnen Häuser NUur das
Nutzrecht haben Damıt fast notwendig uch Mangel PEIS
licher Initiative die leistenden beiten gegeben, Sallz abgesehen da-
VON da{fß bei SCHMELINSAUMEM Kigentum uch alle Schulden FSCHME sind
W as schr unerwünschten Folgerungen. führen kann uch hier bedeutet die
Pflicht solidarischer Hiılfe nıcht notwendig die Zentralisation des Kigen-
tums SO 1ST der Gesellschaft Jesu, obwohl die Exekutivgewalt IMNOonN-
archisch 1ST jedes Haus tTinanziell selbständig Der heilige I gnatıus wußte

VO  > andern ründen religiöser Natur abgesehen, W16 sehr tür
die SUTE Entwicklung der einzelnen Häuser uch die finanzielle Selbständig-
eıt notwendig ist

Die Eigengestaltung des hersönlichen christlichen Lebens
des kirchlichen Gemeinschaftslebens

Ebenso 1STt etwa die Art und W eise, die christliche Liebestätigkeit üben,
C1LN Sache der persönlichen Freiheit die uch als oTrganısıerte Liebestätig-
eıt diesen Charakter bewahrt: sich gSenugt hier die allgemeine Aufsicht
der Kirche, damıiıt der Wiılle der Geber auch erfüllt werde; z eigentliche
Leitung 1eser Tätigkeit mehr zentraler Art äßt sich 1LUFr subsidiärer
Funktion Verireten.
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PTC1ınNzZıp der Kırche

Soweitalsoallgemein denGläubigen institutionell die gkeit gegeben
ist, übernatürlich leben und diese Fähigkeit ist Ja mıt der Taufe g..
geben ist welıteres Kingreifen der Kirche organisatorischer Artnıcht
notwendig. Tatsächlich ist diese Kigenständigkeit der Gläubigen auch recht-
ıch sanktioniert der Freiheit der Standeswahl und des Ehepartners,
der Wahl des Beichtvaters der Wahl der Kirche der Kapelle, der die
Liturgie mitgefeiert wird uch Sonntag (kein Pfarrzwang), der Wahl
der (katholischen) Schule den Unterricht der Kinder Freilich he-
deutet übernatürliches, christliches Leben Mühe und Selbstüberwin-
dung, die ach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge uch die Gläubigen nicht
LILINCGLI aufbringen So kann die atur des übernatürlichen Lebens Kın-

irken der Kirche "OTrdern ben weil die Gläubigen ohne jede
nıcht taten s 1C sich uch selbst könnten Die W eisungen etwa,
die est- Fast- und Abstinenztage halten, bedeuten Von andern Grün-
den sozıialer Natur abgesehen uch z stete Mahnung (GGottesver-
ehrung und Buße die die Gläubigen, sich selbst überlassen, leicht SaANZ
unterlassen könnten uch die stets NEeUu sich ergebenden Schwierigkeiten für
das religiös-sittliche Leben der Gläubigen erfordern jeweils CUC W eisun-
CIL der Kirche

AÄhnlich ist den als kirchlichen Rechtspersönlichkeiten errichteten (Jemein-
schaften der Kirche amıt uch institutionell die Fähigkeit C.1NCer 13a-
tigkeit gegeben, die übernatürlich wirksam ist uch 1eT ist demmnach
stetiges Einwirken der umfassenderen Gemeinschaft bzw ihrer Autorität
nicht notwendig och vertretbar. Aber die Fähigkeit ZUIMN Handeln ıst och
nıcht das Handeln selhst Die Kirche hat aber die Aufgabe dafür SOTSCH,
da{fß Leben da SCL, da{fs sich entwickle und der rechten Weise entwickle
W enn dem Heiligen E  55 die Ordnung der Liturgie vorbehalten 1IST

erklärt sich 1es AUS der grofßsen Bedeutung, die die Fe1ier der
Liturgie für die Einheit der Weltkirche, ı der ahrheit und in-der Liebe
hat | {

Bei allem organisatorischen Kingreifen der Kirche geht 2180 STETS die
Sicherung des übernatürlichen Lebens ı den Gläubigen und ı den ENSCICH
Gemeinschaften (Diözesen, Pfarreien, rden USW.) Das vorausgesetzt 1st
aber das übernatürliche Eigenleben der Gläubigen und der (zSemeınin-
schaften geradezu der Zweck aller organisatorischen Tätigkeit der Kirche;
S16 111 dieses Kigenleben ermöglichen und fördern. Die Geschichte der
Entwicklung des übernatürlichen Lebens der Kirche, den einzelnen
Ländern, i den einzelnen Dıiözesen, I den rden erweilst klar und ber-
zeugend W1C die charismatische Tätigkeit des Heilıgen (GGeistes überall wirk-

ISst und W 1C das Zusammenwirken der kirchlichen Autorität 100088 JENLET
Geistestätigkeit 1LINILLCLI wleder die Kirche VOILl heraus erneuert Wie-
viel Impulse echtes christliches eben S1LN:  d etwa VO  > der franzıskani-
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deutet die Neılit kirchlichen Lebens t CLMN. statische ıtonıce-  DA
keit, sondern C1LM! Einheit derFülle, die die Gläubigen und die kirchlichen
Gemeinschaften miıt ihrem Eigenleben bilden

DiE PRAKTISCHE ÄUSWIRKUNG DES SUBSIDIARITÄ'I‘SPRINZIPS DER KIRCHE

Mut hersönlichen Derantwortung
Was die Praxis des kirchlichen Lebens angeht 1st 1er zunächst dar-

au f hinzuweisen, da{fß die Kntwicklung des sozialen Lebens heute all-
S CMELN notwendig macht Aufgaben, die früher uch die Gemein-
haften leisten konnten der umfassenderen Gemeinschaft ZUZUWEISEN Die
weitgehende Technisierung des Lieebens erfordert 1LMIMNer größere Räume,
mn überhaupt bestehen können Die damit gegebene Entpersönlichung
und Zentralisterung des sozialen Lebens birgt naturgemäfß die Gefahr der
Überspannung sich Da{fß 165€6 Gefahr uch der Kirche besteht wird

leugnen, wWwer nıicht bedenkt da{fß die Kirche nıicht CcC1L1N€ übernatür-
liche, sondern uch menschliche meinschaft 1sTt (Immerhin 1st doch
auch bezeichnend da{fß die stetLS größer werdende Leichtigkeit des Verkehrs
als solche die Kirche nıcht veranla{lst hat die höheren Instanzen mehr

halten 1ST der Rombesuch der Bischöfe UNINELr och alle fünf bzw
zeh' Jahre vorgeschrieben Telefon und Telegraf gelten iMNmNer och als
außergewöhnliche Miıttel, die anzuwenden nıemand verpflichtet 1IST, uch
wWwWeNnnNn dann ‚ug sich notwendige Rückfrage gegenstandslos wird und
terbleibt

ist uch wahr, dafß die heute sich oft ergebende Notwendigkeit, den
grolsen Aufgaben, die öffentliche Leben stellt organisatorisch weıträu-

arbeiten nicht selten als selbstverständlich zentrale Organisation
standen wird Zuweilen mas das richtis SC. aber nicht ULNMer Viele Auf-

etwa karitativer, sozlaler, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher der
SONST kultureller Art können auf der Grundlage freier Kinung regionaler
oder uch allgemeiner Natur wirksamer 1ILOLT Lösung entgegengeführt T -
den als durch zentrale Leitung 10

Vor allem ber kommt darauf anl, den persönlichen Charakter des kirch-

Zeıit? Müssen WIT nıcht mıiıt modernen Mitteln Formen der Zusammenarbeit C -
‚„„Entspricht die Verwaltungsstruktur der Kırche den Bedürfifnıssen der heutigen

langen, uch innerhalb der Kırche, mit der wachsenden Einheit außerhalb der Kırche
Schriutt halten?

Um hier Miıfiverständnisse vermeıden, wiıll iıch N} betonen, daß ich nıcht aus-
schließlich 1116 weitergehende onzentration denke Ich denke her 116 Dezen-
tralisation, VO  —; Rom aus gesehen, regionale Verbindungen, ENSCIECHN Kontakt Z W1-
schen Bischöfen bestimmten Gebietes, uch über Landes- und Staatsgrenzen hınweg;daneben ber uch 1861 größere Selbständigkeit für Gebiete WIeC Aifrıka un Asıen.
Dr Marga Klompe, auf dem deutschen Katholikentag 1ıin öln 1956, 136
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durch hren, dafß da institutionell £
ben bender Gemeinschaften — unddamit auch ihrer Amts-
träger, also ı den Diözesen und Orden, ı den Pfarreien und ı den kirch-
lichen Verei en sich behauptet, indem C sich als echt kirchliches
eben darstellt So trachtet 1ST der Kirche viel Zentralismus,

ihn selbst verursachen ıst doch S dafß der Ruf ‚e}  X  CSCH den Zentralis-
111US oft verstanden wird qls Bereitschaft sich die geltenden Normen des
kirchlichen Gemeinschaftsliebens eintach nıicht kümmern 1el frucht-
barer CS wirkliche Mißstände E1ISCHNCNH Verantwortungsbereich selbst
abzustellen und nicht warten, bis die höhere Instanz sich SCZWUNS CN
sieht gemäfs dem Subsidiaritätsprinzip einzuschreiten! Wird diese
‚„„SDelbsthilfe“ geübt dann hat die höhere Instanz VO  e selbst keinen Anla{f
mehr einzugreifen Die Erfahrung ZE1LST aber, da{ das oft nıcht geschieht
Ja, da{fß die höhere Instanz VOIL der nıederen gelbst ANUur oft 5  Cn
wird daß S odiöse Mafißnahme VO  w} ben verlangt und amıt die Verant-
WOor  f für S16 ach ben abgeschoben wird Dem Zentralismus vorbeugen,
azu gehört der Mut ZUuU  — persönlichen Verantwortung, Aazu gehört erster
Linie die Bereitschaft Odium aut sich nehmen und unpopulär werden
Ks ist sicher wahr da{fßs früher der Kirche nicht die Neigung bestand alle
DU auftauchenden Fragen lehrhafter Natur gleich autorıtatıv lösen las-

Wie viele Kragen, die jahrhundertelang diskutiert wurden! der die
Autorität VEr WICS selbst als Lösung auft die Meinung anerkannter Autoren
Solange fahren das relig1ös-sittliche Leben der Gläubigen nicht SCQC-
ben SIn  d, der SOWEeEI s16 gegeben sind und durch die unmittelbar betroffene
Autorität beseitigt werden können., ıst Zu Finschreiten CLNEeLr höheren Stelle
kein direkter Anlafß gegeben.

Anderseits ist auch sicher nicht Jeugnen, dafß sich üher die katho-
lische Offentlichkeitselbst jel energischer Veröffentlichungen und
Tendenzen lehrhafter Natur wehrte, die dem Wort Gottes und der steten
Verkündigung der Kirche eindeutig Zzuw1lder Wären Hier heißt wieder
selbst FCASICTFECN, autorı:tatıves oder zentrales Kingreifen überflüs-

machen

Zusammenwirken der höheren und nıederen G(Gewalten

Ein diesem Sinn aufgebautes cCht kirchliches Gemeinschaftslieben ird
nıcht leicht ‚„‚zentralistisch“‘ SESLOIT werden, uch ıcht überkommene,
aber doch zeitbedingte Kormen durch ebensnähere Formen abgelöst werden
In CLn Pfarrei die Geist der Kirche Kigenleben aufbaut wird der
Bischof nicht eingreifen; z Diözese, die ZUmm Leben der Kirche auf ihre
Weeise beiträgt, hat deshalb gewilS nıcht FEingreifen des Heiligen Stuhles

gewärtigen
Allerdings ist die Primatialgewalt sicher auch z unmittelbare ber alle

Gläubigen un: kirchliche Gemeinschaften Aber der konkrete Aufgabenbe-
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il der römischen Kongregationen ıst kirchlichen setzbuch umschrie-
ben als e1N€ höchste Leeitungs- und Aufsichtsgewalt, die die unmittelbare Ge-
staltung des kirchlichen Lebens den Dıiözesen, Orden USW. diesen selbst
bzw ihren Amtsträgern überläßt. ın der Zeit nach dem Vatikanischen
Konzil e1Nn€e Circular-Depesche Bismarcks 1rm1ge Anschauungen über das Ver-
hältnıs der bischöflichen ZUL päpstlichen (Gewalt verbreıtete, protestierten
die deutschen Bischöfe feierlich gegen die Behauptung, s1e se1en MNUr noch

Werkzeuge und Beamte des Papstes ohne 1rene Verantwortlichkeit;: viel-
mehr se1en sS1e die V'O} Heiligen Geist gesetzten verantwortlichen Hirten
ihrer Diözesen. Selbstverständlich habe der Papst das Recht, darüber
chen, ‚„dafs jeder Bischof Im Umfange Se1INES Amtes se1ine Pflicht
le,;“ ber dieses Recht habe der Papst anerkanntermalden ImMmMmer gehabt,
und nicht eTst VO Vatikanischen Konzil erhalten.11 Diese Erklärung hat

Vgl 57 Colléctiv-Er.klärung des dcutschen Epı1iscopates, betreffend die Circular-De-
esche des eutschen Reıchskanzlers hinsicht}ich der künftigen Papstwahl“” In: Der Ka-

tholık, Jahrgang (15795) CGoncıils hıeten ferner keinen Schatten VOIL Grund99  1€ Beschlüsse des Vaticanısc
durch dieselben eın absoluter Souverän geworden, under Behauptung, SC 1 der Papst

‚WarLlr vermöge seiner Unfehlbarkeıt ein vollkommen absoluter, mehr als irgend ein ahso-
luter Monarch ın der VWelt.

Zunächst ıst das (xebiet, auf welches 31C dıe kirchliche Gewalt des Papstesy bezieht,
wesentlich verschieden VOoO  - demjenıgen, worauftf S1C. cdie weltliche Souveränetaäat des Mo-
narchen bezieht;: uch WIT die volle Souveränetaäat des Landesfürsten auf staatlichem (Üe-
biet VOo.  - Katholiken nirgends bestritten. ber abgesehen hıervon kann die Bezeichnung
eines absoluten Monarchen uch Beziehung auf kirchliche Angelegenheiten aut den
Papst nıcht angewendet werden, wel derselbe untier dem göttlichen Rechte steht und
dıe VOo  a Christus für seıine Kirche getroiffenen Anordnung gebunden ist. Er kann dıe der
Kirche Vo  - ihrem göttlichen Stifter egebene Verfassung nıcht ändern, wI1e der weltliche
Gesetzgeber ıne StaatsverfiasSUuNs an  ndern kann. Die Kirchenverfassung beruht in allen
wesentlichen Punkten auft gottlicher Anordnung und ıst jeder menschlichen Wıllkür ent-

Eınsetzung, worauf das Papsttum beruht, besteht uch
I, Kraft derselben göttliche Rechte und Pflichten vermöge der VOo  — ott selbst getrofi-der Kpıscopat: uch hat seine

Recht noch dıe Macht hat. | Sfenen Anordnung, welche äandern der Papst weder das
ıst Iso eın völliges Mißverständniıs der Vaticanıschen Beschlüsse, 111 INa  — glaubt, durch
dieselben S61 ‚dıe bischöfliche Jurisdiction ın der päpstlichen aufgegangen‘, der Papst sel
‚m Prinzip dıe Stell jedes einzelnen Bischo{fs getreten‘, die Bischöfe selen NUur noch

‚Werkzeug des Papstes, se1ine Beamten hne eigene Verantwortlichkeit“®. Nach der bestän-
katholischen Kirche, wWw16€e S12 uch VOo Vatikanıschen Konzıl ausdrück-dıgen Lehre de

lich erklärt WOLden ist, sınd dıe Bischöfe nıcht bloße Werkzeuge des Papstes, nıcht papst-
liche eamten hne eigene Verantwortlichkeıt. sondern ‚ VOHNLL heilıgen Gelist gesetzt und

dıe Stelle der Apostel reien, weıden un regıeren S16 als wahre Hırten dıe .ihnen
anvertirautien Herden:‘.

VWıe iın den bisherigen achtzehn Jahrhunderten der christlichen Kirchengeschichte der
Prımat neben un über dem ebenfalls VO  - Chrıstus angeordneten FEpıscopat kraft gott-

der Kirche hbestanden un ZU) Heıle derselben gewjrktLicher Einsetzung 1m Organismus
hat, WIT solches uch tTerner geschehen: und wen1g das allen Zeıten bestandene
Recht des Papstes, se1iıne kirchliche Regierungsgewalt ın der SaNnzen katholischen. Welt
auszuüben, seıther dazu geführt hat, dıe Autorıtät der Bischöfe illusorisch machen,
ebenso wen1g kann die neue Erklärung der alten katholischen Lehre über. den Priımat ıne
solche Befürchtung Tür dıe Zukunft begründen.Werden ja uch notorısch dıe Diözesen

Bischöfen seıt dem Vatikanischen Conzıl geradeder SaNnzech katholischen Welt VO  - ıhren
ın derselben Art und Weise geleitet und regiert, w1€e Vor demselb

Ua die VatikanıschenW as insbesondere dıe Behauptung betrifft, dıe Bischöfe
Beschlüsse päpstliche Beamte hne eigene erantwortlichkeıt geworden, können WIT
dieselbe DUr mıt aller Entschiedenheıt zurückwelısen: ıst ahrlıch nıcht dıe katholische
Kırche, ın welcher der unsıttlıche un despotische Grundsatz: der Befehl des Obern ent-

binde unbedingt VOIL der eigenen Verantwortlichkeit, Aufnahme gefunden hat.°® (211£.)



atspr 1 der Kırche

Pius ausdrücklich nıcht gebilligt, sondern als der Auf-
fassung des Heiligen Stuhles entsprechende Lehre bezeichnet 12 Tatsächlich
1st achvatikanischen Kirchenrecht SOSar CII Tendenz ZUTC Stärkung
der bischöflichen Stellung unverkennbar

Da{fßs aber überhaupt C111 Zentralgewalt ı der Kirche <ibt, ist, uch VOTIL

dogmatischen Gründen abgesehen, grOlßder Segen für die Kirche Niemand
wird leugnen, da{fßs die gallikanıschen Lehren 1 Frankreich dem kirch-
ıchen Leben des Landes schwersten Schaden zugefügt haben hingewlesen
SC1 1Ur darauf da{ß die Bischofskandidaten erster Linie dem Hotf genehm

mulflßsten was durchaus nıcht 1L1ININEeETr hielß da{fs Männer cht kirch-
lichen eistes Niemand wird ferner leugnen wollen, da{fßs das Be-
stehen der höchsten (Gewalt C111 starken Schutz SCHCH alle Gewaltüberstei-
DCETUNG darstellt der iwa die Amtsträger der Kirche verfallen könnten
Die höchste Gewalt hat sich ferner 1LININer als wirksamer Garant der Einheit
der Kirche der ahrheit und Leben Christi er WI1ESEHN ıst doch EW
nıcht zufällig, da{fs nıcht selten die] CHISCH AIl autesten ihre timme O'  CSCH
den Zentralismus der Kirche erheben die ihrem Lebensbereich

selbständiges Leben anderer nıiıcht gelten lassen wollen gerade deshalb
steht ihnen das eigenständige Leben der Kirche mIT starken tütze
der Zentralgewalt Weg Gegen diese wenden <1C sich das kirch-
liche Leben CISCHON Lan schwächen und sich gefügig machen

Die hierarchische Struktur der Kirche IST Iso dem Eigenleben der Ge-
meinschaften innerhalb der Kirche nıcht nıcht zuwider, sondern weithin
(Garant ihres Bestandes und ihrer ungestörten. Entwicklung. uch der
Kirche ist „jJedwede Gesellschaftstätigkeit ihrem Wesen und Begriff ach
subsidiär;: s 1C soll die Glieder des Sozlalkörpers unterstützen, darf S16 aber
nıemals zerschlagen der aufsaugen 13 uch der Kirche findet das Sub-
sidiarıtätsprinzıp sSCc111C Anwendung, da CS Geltung besitzt „Tür das sozlale
eben allen Ordnungen auch das eben der Kirche, hne Be-
einträchtigung ihrer hierarchischen Struktur GG WLG Pius XII selbst ausdrück-
ıch erklärte abel bedeutet der Vorbehalt (3unsten der hierarchischen
Struktur nicht S eigentliche Kinschränkung des Subsidiar1ıtätsprinz1ps,
söndern WEe1S 1LUr auf den übernatürlichen Charakter der Kirche hın, der
aller ihrer Tätigkeit gewahrt werden mMu S wird dieser Grundsatz der
Kirche ı dem Ma{ß durchgeführt werden, als uns alle, Amtsträger und
Gläubige, Verantwortung für das kirchliche eben bewußt sind un
dementsprechend handeln

Pır Pontificıs Maxımi1ı Acta, PaLs9 volumen VIil Romae, 20 ff
Siehe ben Anmerkung
Ansprache die [16 U ernanntien Kardinäle, AAS XXXVIL (1946)
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